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2019 feierte das Ehrenamt 100-jähriges Jubiläum.



Die Rolle und die Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten werden konkret durch die  

folgenden Rechtsquellen geregelt:



758.994

2024 Summe der

Sicherheitsbeauftragten:





http://aug.dguv.de

Das Onlinemagazin für Sicherheitsbeauftragte - DGUV



https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3158/sicherheitsbeauftragte



https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/SkIwMTc-



https://praevention-aktuell.de/sibe-aufgaben-und-bedeutung-fuer-den-arbeitsschutz/



DGUV Vorschrift 1

§ 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

(6) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, an Aus-

und  Fortbildungsmaßnahmen des Unfallversicherungsträgers teilzunehmen, soweit 

dies im Hinblick auf die  Betriebsart und die damit für die Versicherten verbundenen Unfall-

und Gesundheitsgefahren sowie  unter Berücksichtigung betrieblicher Belange 

erforderlich ist.

In der dazu gehörenden DGUV Regel 100-001 steht zu dem Abschnitt:

Damit Sicherheitsbeauftragte ihre Aufgabe im Betrieb nachhaltig wahrnehmen können, 

benötigen sie  neben den regelmäßigen Informationen durch Betriebsleitung, Fachkraft 

für Arbeitssicherheit und  Betriebsarzt im Allgemeinen eine Ausbildung und auch eine

regelmäßige Weiterbildung, die von  Unfallversicherungsträgern angeboten wird. 

Der Sicherheitsbeauftragte kann ohne die  Kenntnisse, die er dort erwirbt, seine 

Aufgabe nicht sachgerecht undvollständig erfüllen.

Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten



https://www.dguv.de/fb-org/sachgebiete/sicherheitsbeauftragte/ausbildung/index.jsp
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SGB VII § 23 Aus- und Fortbildung

(1) Die Unfallversicherungsträger haben für die erforderliche Aus- und Fortbildung der 

Personen in  den Unternehmen zu sorgen, die mit der Durchführung der Maßnahmen 

zur Verhütung von  Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefahren sowie mit der Ersten  Hilfe betraut sind. (…) Die 

Unfallversicherungsträger haben Unternehmer und Versicherte zur Teilnahme  an Aus- und 

Fortbildungslehrgängen anzuhalten.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben die unmittelbaren Kosten ihrer Aus- und  

Fortbildungsmaßnahmen sowie die erforderlichen Fahr-, Verpflegungs- und 

Unterbringungskosten zu  tragen. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ersthelfer, 

die von Dritten durchgeführt werden, haben  die Unfallversicherungsträger nur die 

Lehrgangsgebühren zu tragen.

(3) Für die Arbeitszeit, die wegen der Teilnahme an einem Lehrgang ausgefallen ist, 

besteht gegen den  Unternehmer ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

(4) Bei der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten und Fachkräften für 

Arbeitssicherheit sind die für  den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zu

beteiligen







SGB VII

§ 22 Sicherheitsbeauftragte

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der 

Unternehmer unter Beteiligung des  Betriebsrates oder Personalrates 

Sicherheitsbeauftragte unter Berücksichtigung der im Unternehmen für  die 

Beschäftigten bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren und der Zahl der 

Beschäftigten zu  bestellen. (…).

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der 

Maßnahmen zur Verhütung  von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen, 

insbesondere sich von dem Vorhandensein und der  ordnungsgemäßen Benutzung der 

vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen  zu 

überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam 

zu machen.

(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen 

übertragenen Aufgaben nicht  benachteiligt werden.

Bestellung von Sicherheitsbeauftragten



Schwellenwert für die Bestellung von Sicherheitsbeauftragte in der Europäischen Union ( Stand 2010 )



https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3158



Frage:

Mein Arbeitsgeber .. will mich gegen meinen Willen beauftragen, die Funktion 

des  Sicherheitsbeauftragten .. zu übernehmen. Nach meinem Wissen ist dies 

eine freiwillige und  ehrenamtliche Aufgabe. Hat der Arbeitgeber das Recht, 

mich zu dieser Funktion zu zwingen?

Antwort:

Der Leitfaden Recht „Der Betrieb braucht Sicherheitsbeauftragte für 

Arbeitssicherheit“ der  BG ETEM führt dazu in seinem Vorwort folgendes aus:

"(....) Es ist Ihnen aufgefallen, dass der Betrieb Sie nur gebeten hat, die Aufgaben 

zu übernehmen.  Verlangen kann er es nämlich nicht. § 22 Sozialgesetzbuch 

(SGB VII) macht es dem  Unternehmer zur Pflicht, eine ausreichende Anzahl von 

Sicherheitsbeauftragten zu bestellen.

Der Betrieb muss geeignete Mitarbeiter auswählen, sie ansprechen und um ihre 

Zustimmung  bitten. Das Amt kann nur freiwillig übernommen werden. Und 

es kann jederzeit wieder  zurückgegeben werden – ohne Angabe von Gründen.

Die Freiwilligkeit gehört zum Wesen der Aufgabe des 

Sicherheitsbeauftragten. Niemand  kann sie gezwungenermaßen richtig

erfüllen.

https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/2914



Fünf verbindlichen Kriterien bei der  
Bestellung von Sicherheitsbeauftragten  

in der

DGUV Vorschrift 1
- Grundsätze der Prävention -

( vorher BGV A1 )

Bei der BG ETEM ab 1. Oktober 2014 und der BG HM ab 1. Januar 2015 in Kraft

Wilma und Hans Irion 15.09.14



ALT bis 2014 : BG-Vorschrift BGV A1 - Grundsätze der Prävention -

§ 20

Sicherheitsbeauftragte

(1) Der Unternehmer hat Sicherheitsbeauftragte mindestens in der 
Anzahl nach  Anlage 2 zu dieser Unfallverhütungsvorschrift zu
bestellen.

Anlage 2
Zu § 20 Abs. 1:
Zahl der Sicherheitsbeauftragten (angefügt sind die Fassungen der Anlage 2 der Berufsgenossenschaften zur BGV A1) :

z. B. Berufsgenossenschaft Elektro Textil Feinmechanik

In Betrieben mit einer Gefahrklasse oberhalb von 8,0:  bei
21 – 50 Beschäftigten 1 Sicherheitsbeauftragter,

bei 51 – 100 Beschäftigten 2 Sicherheitsbeauftragte,
bei  101 – 200 Beschäftigten 3 Sicherheitsbeauftragte,
bei  201 – 350 Beschäftigten 4 Sicherheitsbeauftragte,
für je weitere 200 Beschäftigte 1 weiterer Sicherheitsbeauftragter.



§ 20

Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der
Unternehmer unter Berücksichtigung der im Unternehmen bestehenden
Verhältnisse hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsumgebung sowie
der Arbeitsorganisation Sicherheitsbeauftragte in der erforderlichen Anzahl zu
bestellen. Kriterien für die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten sind:

– Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren,

– Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den
Beschäftigten,

– Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten,

– Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den
Beschäftigten,

– Anzahl der Beschäftigten.

NEU : DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention



Zeitgleich mit dem Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 1 erschien
die neue

DGUV Regel 100-001 - Grundsätze der Prävention
Diese Regel für Sicherheit und Gesundheitsschutz konkretisiert und  
erläutert die DGUV Vorschrift „Grundsätze der Prävention“
(DGUV Vorschrift 1).

Hieraus der Text zu den fünf Kriterien in

- 4 Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
-- 4.2 Sicherheitsbeauftragte ( Seite 64 + 65 )



Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren

Die im Unternehmen bestehenden Unfall- und 
Gesundheitsgefahren  ergeben sich aus der entsprechend § 5 
Arbeitsschutzgesetz  vorzunehmenden Beurteilung der für die 
Beschäftigten mit ihrer Arbeit  verbundenen Gefährdung.

Das erste verbindliche Kriterium sind die

DGUV Regel 100-001 - Grundsätze der Prävention Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes / 4.2 Sicherheitsbeauftragte ( Seite 64+65)



Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten 
zu den  Beschäftigten

Grundsätzlich ist die räumliche Nähe der Sicherheitsbeauftragten 
zu den  Beschäftigten erforderlich. Sie ist gegeben, wenn 
Sicherheitsbeauftragte  am gleichen Unternehmensstandort im 
gleichen Arbeitsbereich wie die  Beschäftigten tätig sind. 
Tätigkeiten in unterschiedlichen Gebäuden  deuten auf fehlende 
räumliche Nähe hin.

Das zweite Kriterium ist die

DGUV Regel 100-001 - Grundsätze der Prävention Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes / 4.2 Sicherheitsbeauftragte ( Seite 64+65)



Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten 
zu den  Beschäftigten

Die Wahrnehmung der Unterstützungstätigkeit des 
Unternehmers bei  der Durchführung der Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen  und Berufskrankheiten setzt 
voraus, dass die in den jeweiligen  Arbeitsbereichen 
zuständigen Sicherheitsbeauftragte zur gleichen  Arbeitszeit 
wie die sonstigen Beschäftigten, z.B. in der gleichen  
Arbeitsschicht, tätig sind.

Das dritte Kriterium betrifft die

DGUV Regel 100-001 - Grundsätze der Prävention Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes / 4.2 Sicherheitsbeauftragte ( Seite 64+65)



Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu 
den  Beschäftigten

Ein wirksames Tätigwerden der Sicherheitsbeauftragten setzt ihre 
fachliche  Nähe für den Arbeitsbereich der Beschäftigten im 
Zuständigkeitsbereich  voraus. Die notwendige fachliche Nähe ist z. B. 
gegeben, wenn die  Sicherheitsbeauftragten und die Beschäftigten 
dauerhaft gleiche oder ähnliche  Tätigkeiten ausüben. Zur fachlichen Nähe 
für die Sicherheitsbeauftragten  gehört auch die Kenntnis der 
Mitarbeiterstruktur im Zuständigkeitsbereich,  insbesondere im Hinblick 
auf Qualifizierung und Sprache.

Neben der fachlichen Nähe sind Kenntnisse der Sicherheits-
beauftragten im  Arbeitsschutz bezogen auf den Zuständigkeitsbereich 
erforderlich. Die  Kenntnis der Gefährdungsbeurteilung im 
Zuständigkeitsbereich des  Sicherheitsbeauftragten ist hierfür
Grundvoraussetzung.

Das vierte Kriterium zielt auf die

DGUV Regel 100-001 - Grundsätze der Prävention Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes / 4.2 Sicherheitsbeauftragte ( Seite 64+65)



Anzahl der Beschäftigten

Eine angemessene Anzahl der Sicherheitsbeauftragten orientiert 
sich z. B.  daran, dass die Sicherheitsbeauftragten die in ihrem 
Zuständigkeitsbereich  tätigen Beschäftigten persönlich kennen.

Die Mindestanzahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten 
legt der  Unternehmer auf der Grundlage der oben genannten 
Kriterien  betriebsbezogen fest. Konkretisierende Empfehlungen 
für die Staffelungen  der Anzahl der Sicherheitsbeauftragten 
erfolgen durch den zuständigen  Unfallversicherungsträger.

Das fünfte Kriterium betrifft

DGUV Regel 100-001 - Grundsätze der Prävention Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes / 4.2 Sicherheitsbeauftragte ( Seite 64+65)





https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2954/leitfaden-zur-ermittlung-der-anzahl-der-sicherheitsbeauftragten?c=203

In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat 
der Unternehmer nach § 22 SGB VII unter Beteiligung des 
Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeauftragte unter 
Berücksichtigung der im Unternehmen für die Beschäftigten 
bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren und der Zahl der 
Beschäftigten zu bestellen. Die Ermittlung der für das jeweilige 
Unternehmen angemessenen Anzahl von 
Sicherheitsbeauftragten überlässt diese Bestimmung dabei der 
Verantwortung des Unternehmers.

Die DGUV Vorschrift 1 benennt zwar fünf hierbei zu berücksichtigende 
Faktoren (räumliche, zeitliche und fachliche Nähe, die Anzahl der 
Beschäftigten sowie das Unfallgeschehen im Betrieb), gibt jedoch 
ebenfalls keine weiteren Hinweise zur Festlegung der jeweils konkret 
erforderlichen Anzahl von Sicherheitsbeauftragten.

Der vorliegende Leitfaden soll daher Unternehmen als Unterstützung bei 
der Ermittlung der Mindestanzahl der zu bestellenden 
Sicherheitsbeauftragten dienen.

Als praktische Arbeitshilfe wird die in der Schrift verwendete Tabelle als 
ausfüllbare Datei untenstehend zum Download zur Verfügung gestellt.



Frage:

Dürfen Vorgesetzte als Sicherheitsbeauftragte eingesetzt werden?

Antwort:

In der DGUV Regel 100-001 "Grundsätze der Prävention" 
werden unter Punkt 4.2.2 für  Sicherheitsbeauftragte folgende 
Erläuterungen gegeben:

Sicherheitsbeauftragte üben ihre Aufgabe im Betrieb nicht hauptamtlich, 
sondern ehrenamtlich neben ihrer  eigentlichen Aufgabe aus. Entgegen den 
anderen Beauftragten im Betrieb, z.B. Strahlenschutzbeauftragte,  
Umweltschutzbeauftragte, haben Sicherheitsbeauftragte keine Verantwortung 
für die ihnen übertragenen  Aufgaben hinsichtlich dieser Funktion. Sie 
unterstützen die im Betrieb für den Arbeitsschutz verantwortlichen  Personen 
nach dem Motto: „Vier Augen sehen mehr als zwei“. Daraus ergibt sich, dass 
Personen mit  Führungsverantwortung, z.B. Meister, Vorarbeiter, 
Gruppenleiter, nicht zu Sicherheitsbeauftragten  bestellt werden sollten.

https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/6428

http://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/6428


Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG

§ 11 Arbeitsschutzausschuss (ASA)

Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts  

anderes bestimmt ist, hat der Arbeitgeber in

Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten  

einen Arbeitsschutzausschuss (ASA) zu bilden…

Dieser Ausschuß setzt sich zusammen aus: dem  

Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragte

• zwei vom Betriebsrat bestimmten

Betriebsratsmitgliedern,

• Betriebsärzten,

• Fachkräften für Arbeitssicherheit und

• Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des  

Siebten Buches Sozialgesetzbuch.

Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und der 

Unfallverhütung zu beraten.  Der Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens einmal vierteljährlich

zusammen.













Ersthelfer 2024

2.437.093



Rechtsgrundlagen:

• §§ 3, 10 Arbeitsschutzgesetz
• §§ 21, 23 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII
• §§ 3, 4 und 6 der

Arbeitsstättenverordnung
• ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel 

und  Einrichtungen zur Ersten Hilfe“



Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der

Zahl der  Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung 

und Evakuierung  der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer 

Personen Rechnung zu  tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die 

erforderlichen Verbindungen zu  außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen 

der Ersten Hilfe, der medizinischen  Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung 

eingerichtet sind.

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der 

Ersten Hilfe,  Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, 

Ausbildung und  Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten müssen in 

einem angemessenen  Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden 

besonderen Gefahren stehen. Vor der Benennung hat der Arbeitgeber den Betriebs-

oder Personalrat zu hören.  Weitergehende Beteiligungsrechte bleiben unberührt. Der 

Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten  Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er über 

die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und  Ausrüstung verfügt.



DGUV Vorschrift 1

§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

(1) Der Unternehmer hat dafür zu  sorgen, 
dass für die Erste-Hilfe-Leistung  Ersthelfer 
mindestens in folgender Zahl  zur Verfügung
stehen:

1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein
Ersthelfer,

2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten
a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5%,
b) in sonstigen Betrieben 10%,
c) in Kindertageseinrichtungen ein Ersthelfer je

Kindergruppe,
d) in Hochschulen 10% der Versicherten nach 
§2 Absatz 1 Nummer  1 Sozialgesetzbuch 
Siebtes Buch (SGB VII).



Sonstige Betriebe sind z. B. Produktions- oder Handwerksbetriebe. Zu den 

anwesenden  Versicherten zählen alle an einer Betriebsstätte gleichzeitig 

beschäftigten Personen.

Typische Betriebsstätten sind Arbeitsräume, Baustellen oder Betriebsteile.

Die erforderliche Anzahl an Ersthelfern im Betrieb muss zu jeder Zeit 

gewährleistet  sein. Dabei ist der Abwesenheit von Ersthelfern, z. B. durch 

Urlaub, Krankheit, Schichtdienst, Rechnung zu tragen.

Die Ersthelfer sind unter Berücksichtigung der Art der Gefahren, der Struktur und 

der  Ausdehnung des Betriebes so zu platzieren, dass bei einem Unfall ein 

Ersthelfer in der Nähe ist.

2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,

b) in sonstigen Betrieben 10 %,





DGUV Vorschrift 1

§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei einer von dem  
Unfallversicherungsträger für die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet 
worden sind oder über eine sanitätsdienstliche/rettungsdienstliche Ausbildung oder eine 
abgeschlossene Ausbildung in  einem Beruf des Gesundheitswesens verfügen. Die Voraussetzungen 
für die Ermächtigung sind in der Anlage 2  zu dieser Unfallverhütungsvorschrift geregelt.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in Zeitabständen von 
zwei Jahren fortgebildet werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 2 entsprechend.
Personen mit einer sanitätsdienstlichen/rettungsdienstlichen Ausbildung oder einer 
entsprechenden  Qualifikation in einem Beruf des Gesundheitswesens gelten als fortgebildet, 
wenn sie an vergleichbaren  Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig teilnehmen oder bei ihrer 
beruflichen oder ehrenamtlich  sanitätsdienstlichen/rettungsdienstlichen Tätigkeit regelmäßig 
Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen. Der  Unternehmer hat sich Nachweise über die 
Fortbildung vorlegen zu lassen.



Ersthelferausbildung: Änderungen seit 1. April 2015

Die Aus- und Fortbildung für die Erste Hilfe im Betrieb erfuhr eine Revision. Bis zum

31. März 2015 umfasst die Grundschulung insgesamt 16 Unterrichtseinheiten (UE) und das 

Erste-Hilfe-Training acht UE.
Die wesentliche Änderung ab dem 1. April 2015:

Die Erste-Hilfe-Ausbildung wird auf neun UE reduziert, die regelmäßig (alle zwei Jahre)

erforderliche Fortbildung wird auf neun UE ausgeweitet. Für diese Neuerung haben sich  

sowohl die Unfallversicherungsträger als auch die Bundesgemeinschaft Erste Hilfe  

ausgesprochen.

Die Inhalte und Neuregelungen finden sich im DGUV Grundsatz 304-001 

»Ermächtigung von Stellen für die Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe«.



https://forum.dguv.de/ausgabe/3-2024/artikel/evaluation-der-revidierten-erste-hilfe-aus-und-fortbildung



Antwort:

Beschäftigte haben die Pflicht, sich zu Ersthelfern ausbilden zu lassen. Diese Pflicht ergibt sich aus
§ 16 Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes und § 28 der DGUV Vorschrift 1 und der DGUV

Regel  "Grundsätze der Prävention".

Von dieser Pflicht können Beschäftigte nur befreit werden, wenn der Pflicht persönliche Gründe entgegen  

stehen. Dies können z. B. sein:

- Schwerbehinderung,

- physische oder psychische Behinderung,

- bestimmte Erkrankungen.

Ebenso empfiehlt es sich nicht, Personen zu bestellen, die nur kurzzeitig im Betrieb anwesend sind, wie  

Teilzeitkräfte oder Personen, die in Kürze aus dem Betrieb ausscheiden.

https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/4101

Frage:

Kann ein Betrieb einen Beschäftigten zur Ausbildung als Ersthelfer zwingen? Welche  

Ablehnungsgründe des Beschäftigten sind respektabel, falls eine Pflicht zur Ausbildung besteht?



https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/nachrichten/meldungen-2025/lehrgangsgebuehren-2026/index.jsp



Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG § 16 Besondere Unterstützungspflichten

.....

(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für  

Arbeitssicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit und den  

Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und seine Pflichten  

entsprechend den behördlichen Auflagen zu erfüllen.

Unbeschadet ihrer Pflicht nach Absatz 1 sollen die Beschäftigten von ihnen festgestellte Gefahren  

für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den Schutzsystemen auch der Fachkraft für

Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten  

Buches Sozialgesetzbuch mitteilen.

DGUV Vorschrift 1 §15 Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung  

und Weisung des Unternehmers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie für  

Sicherheit und Gesundheitsschutz derjenigen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder  

Unterlassungen betroffen sind. Die Versicherten haben die Maßnahmen zur Verhütung von  

Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine  

wirksame Erste Hilfe zu unterstützen. Versicherte haben die entsprechenden Anweisungen des  

Unternehmers zu befolgen…..



DGUV Vorschrift 1 § 28 Unterstützungspflichten der Versicherten

(1) Im Rahmen ihrer Unterstützungspflichten nach § 15 Absatz 1 haben sich Versichertezum  

Ersthelfer ausbilden und in der Regel in Zeitabständen von zwei Jahren fortbilden zu  

lassen. Sie haben sich nach der Ausbildung für Erste-Hilfe Leistungen zur Verfügung zu  

stellen. Die Versicherten brauchen den Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht  

nachzukommen, soweit persönliche Gründe entgegenstehen.

(2) ....

DGUV Regel 100-001 dazu:

Soweit sich im Unternehmen nicht genügend Versicherte freiwillig melden, kann der  

Unternehmer von seinem Recht Gebrauch machen, einzelne Mitarbeiter auszuwählen.

….
Die Pflicht, sich als Ersthelfer zur Verfügung zu stellen entfällt z. B. bei körperlicher Behinderung  

oder psychischen Krankheiten.

Unterläuft dem Ersthelfer ein Fehler, obwohl er im Rahmen seines Wissens und Könnens  

gehandelt hat, so kann er dafür strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Andererseits kann die unterlassene Hilfeleistung – auch aus Angst vor falschem Handeln –

strafrechtlich verfolgt werden









Betriebliche psychologische Erstbetreuung (bpE) ist eine strukturierte, nicht-
therapeutische Soforthilfe durch geschulte Kollegen für Mitarbeiter nach 
traumatischen Ereignissen (z. B. Unfälle, Überfälle) am Arbeitsplatz. Sie dient der 
Stabilisierung, emotionalen Unterstützung und Vermeidung von Spätfolgen (wie 
PTBS), indem sie innerhalb von 48 Stunden Sicherheit und Orientierung vermittelt.

Wichtige Aspekte der betrieblichen psychologischen Erstbetreuung:
•Ziele: Akute Stressreaktionen lindern, emotionale Stabilisierung, Hilfe zur Selbsthilfe, 
Übergang zu professioneller Hilfe (Arzt/Psychologe) erleichtern.
•Aufgaben der Erstbetreuer: Zuhören, Gespräche anbieten, Anwesenheit, Informieren 
von Angehörigen, Unterstützung bei Behördenkontakten.
•Anlässe: Schwere Betriebsunfälle, Überfälle, Gewalttaten, plötzliche Todesfälle.
•Ausbildung: Speziell geschulte Mitarbeiter (durch DGUV-zertifizierte Lehrgänge, oft ca. 
2-3 Tage).
•Voraussetzungen: Freiwilligkeit, hohe emotionale Belastbarkeit, Empathie, 
Kommunikationsfähigkeit, Schweigepflicht.
•Abgrenzung: Kein Ersatz für eine Psychotherapie. Es handelt sich um ein 
notfallpsychologisches Frühinterventionskonzept



https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/25550#:~:text=Antwort:,%2C%20%C3%9Cberf%C3%A4lle%20in%20der%20Bank).



https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2910/gut-vorbereitet-fuer-den-ernstfall-standards-im-umgang-mit-traumatischen-ereignissen-im-betrieb?c=93



https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/gesundheit-im-betrieb/psyche-und-gesundheit-in-der-arbeitswelt/5146/fbgib-009-betriebliche-psychologische-
erstbetreuung-nach-traumatischen-ereignissen-sogenannte-psy?c=93



https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/service/broschueren/informationen-fur-
beschaftigte-in-den-betrieben/fuhrungskrafte/DGUV_Information_206-
023_Standards_betriebliche_Erstbetreuung_bei_traumatischen_Ereignissen.pdf



https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2416



https://forum.dguv.de/ausgabe/3-2024/artikel/erste-ergebnisse-des-projektes-zur-psychosozialen-notfallversorgung-in-unternehmen





Brandschutzhelfer

Rechtliche Grundlagen

•Arbeitsschutzgesetz (§ 10 ArbSchG)
•Arbeitsstättenverordnung § 4, Anhang 2.3
•ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“
•Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1)



Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der Zahl der  

Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der  

Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu tragen. Er 

hat  auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen,  

insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, der Bergung und der  

Brandbekämpfung eingerichtet sind.

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe, 

Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbildung und  

Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten müssen in einem angemessenen Verhältnis 

zur  Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden besonderen Gefahren stehen. Vor der

Benennung hat der Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende 

Beteiligungsrechte bleiben  unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten Aufgaben auch 

selbst wahrnehmen, wenn er über  die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügt.





7.3 Brandschutzhelfer

(1) Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch Unterweisung und  

Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden  

vertraut zu machen

(2) Die Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung.

Ein Anteil von 5 % der Beschäftigten ist in der Regel ausreichend. Eine größere Anzahl von

Brandschutzhelfern kann z. B. in Bereichen mit erhöhter Brandgefährdung, bei der Anwesenheit  

vieler Personen, Personen mit eingeschränkter Mobilität sowie bei großer räumlicher  

Ausdehnung der Arbeitsstätte erforderlich sein.



(3) Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind auch Schichtbetrieb und Abwesenheit  

einzelner Beschäftigter, z. B. Fortbildung, Urlaub und Krankheit, zu berücksichtigen.

(4) Die Brandschutzhelfer sind im Hinblick auf ihre Aufgaben fachkundig zu unterweisen.  

Zum Unterweisungsinhalt gehören neben den Grundzügen des vorbeugenden  

Brandschutzes Kenntnisse über die betriebliche Brandschutzorganisation, die Funktions-

und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen, die Gefahren durch Brände sowie über  

das Verhalten im Brandfall.

(5) Praktische Übungen (Löschübungen) im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen  

gehören zur fachkundigen Unterweisung der Brandschutzhelfer.



DGUV Information 205-023





Was ist ein Evakuierungshelfer?

In Bayern und Rheinland-Pfalz ist auch die Bezeichnung "Betriebliche Selbsthilfekräfte" üblich.

Im Falle einer Gefahrenlage – zum Beispiel bei einem Brand – muss ein 

Gebäude  schnell und sicher geräumt (evakuiert) werden. Die Evakuierung dient 

dem Schutz  der Gesundheit und des Lebens der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Besucher und  Fremdarbeiter in dem betroffenen Gebäude. Hierfür 

zeichnet sich der Arbeitgeber  verantwortlich. Ein Evakuierungshelfer unterstützt 

den Arbeitgeber bei der Erfüllung  dieser Aufgabe

Definition des Evakuierungshelfer:

Ein Evakuierungshelfer ist ein besonders geschulter Beschäftigter, der bei der sicheren 

und  schnellen Räumung eines Gebäudes organisatorische und koordinierende Aufgaben 

übernimmt

Welche Aufgaben hat ein Evakuierungshelfer?

Der Evakuierungshelfer ist eine wichtige Person bei der Räumung von Gebäuden in einem 

Notfall.  Er veranlasst und überwacht die Evakuierung in seinem Zuständigkeitsbereich. Dies 

kann eine  ganze Abteilung, ein Stockwerk oder auch nur ein Raum sein. Er unterstützt 

ortsfremde Personen  oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Der Evakuierungshelfer 

begleitet die evakuierten  Personen an die vor bestimmten Sammelstellen. Des Weiteren kann es 

ihm obliegen, die  Evakuierung zu kontrollieren oder die Vollzähligkeit der Mitarbeiter bei den 

Sammelstellen zu prüfen.

http://www.befaehigte-person.com/was-ist-ein-evakuierungshelfer/



Welche Voraussetzungen muss ein Evakuierungshelfer erfüllen?

Evakuierungshelfer müssen für ihre Aufgaben der Räumung von Gebäuden und für 

das Verhalten  im Brandfall und an den Sammelstellen gesondert geschult werden.

Inhalt der Ausbildung zum Evakuierungshelfer muss auch das Verhalten von 

Menschen in  Notfällen sein. Dazu zählen vor allem die Reaktionen von 

Menschen bei Angst undbei  Panik. Der Evakuierungshelfer muss in der 

Lage sein, entsprechende Gegenmaßnahmen  ergreifen zu können.

Regelmäßige Schulungen und praktische (Räumungs-)Übungen sind geeignete 

Maßnahmen,  damit der Evakuierungshelfer die notwendige Sicherheit und 

Routine für sein Aufgabenfeld  erwerben kann

http://www.befaehigte-person.com/was-ist-ein-evakuierungshelfer/



https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/22585



Antwort:

Im Arbeitsschutzgesetz wird unter § 10 ArbSchG der Arbeitgeber verpflichtet, entsprechend der Art 
der Arbeitsstätte  und der Tätigkeiten sowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, 
die zur Ersten Hilfe,  Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei 
hat er der Anwesenheit anderer  Personen Rechnung zu tragen.

Da es keine weiteren rechtlichen Vorgaben gibt, muss der Arbeitgeber im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung  eigenverantwortlich festlegen, wieviel Evakuierungshelfer erforderlich 
sind und welche Ausbildung sie haben  müssen. Die Anzahl, Ausbildung und Ausrüstung der 
Evakuierungshelfer muss dabei in einem angemessenen  Verhältnis zur Beschäftigtenanzahl und 
zum betrieblichen Gefährdungspotential stehen.

In Abschnitt 7.3 Ziffer 2 der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2 - Maßnahmen gegen 
Brände" wird zur  Bestellung von Brandschutzhelfern ergänzend ausgeführt: "(...) Ein Anteil von 
fünf Prozent der Beschäftigten ist in  der Regel ausreichend. Eine größere Anzahl von 
Brandschutzhelfern kann z. B. bei erhöhter Brandgefährdung, der  Anwesenheit vieler Personen, 
Personen mit eingeschränkter Mobilität sowie großer räumlicher Ausdehnung der  Arbeitsstätte 
erforderlich sein."

Prinzipiell spricht nichts dagegen, dass Brandschutzhelfer auch Evakuierungshelfer sind, sofern 
die  Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass genügend Brandschutzhelfer vorhanden sind und sie 
somit nicht in ihren  eigentlichen Aufgaben eingeschränkt werden.

https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/22585



VDI-Fachbereich Sicherheit und Management  

Richtlinie VDI 4062 "Evakuierung"

Laut einer repräsentativen Umfrage sind 85  

Prozent der Unternehmen in Deutschland auf den  

Fall einer Evakuierung schlecht oder gar nicht  

vorbereitet. Die Richtlinie VDI 4062

"Evakuierung" will hier Abhilfe schaffen. Sie spricht  

Arbeitgeber und Betreiber an, die für den  

leiblichen Schutz ihrer Mitarbeiter sowie  

betriebsfremder Personen wie Besucher oder  

Kunden verantwortlich sind.

Die VDI 4062 gibt Hinweise für eine richtige  

Alarmierung und darüber, wie eine Evakuierung als  

Selbstrettung organisiert und durchgeführt werden  

sollte. Sie beschreibt die Schnittstellen zur  

Fremdrettung, insbesondere bei Menschen mit  

Behinderungen

https://www.vdi.de/technik/fachthemen/energie-und-umwelt/fachbereiche/sicherheit-und-management/themen/vdi-4062-evakuierung/

(Ausgabedatum 2016-4)

118,50 Euro für die VDI 4062:2016-04 beimBeuth-Verlag



https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3554#:~:text=1.1%20Sind%20Evakuierungshelfer%20und%20%2Dhelferinnen,men%20im%20Notfall%20zu%20unterweisen.



1.1 Sind Evakuierungshelfer und –helferinnen im Betrieb notwendig?

Für den geregelten Ablauf einer Evakuierung kann es bei Arbeitsstätten Personen geben, die 
besondere  Aufgaben im Evakuierungsfall übernehmen, wenn dort Lage, Ausdehnung und Art 
der Benutzung es  erfordern. Aufgabe dieser Personen kann es dann z.B. sein, dass
• auf Hilfe angewiesene Personen unterstützt,
• ortsunkundige Besucherinnen oder Besucher aus dem Gebäude zur Sammelstelle begleitet

oder
• Bereiche kontrolliert
werden.

Diese Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter werden im betrieblichen Alltag 
oftmals als  Evakuierungshelferinnen oder Evakuierungshelfer,
Räumungshelferinnen oder Räumungshelfer,
Etagen- oder Stockwerksbeauftragte
oder einfach als „Patinnen“ oder „Paten“ bezeichnet.

Die Übernahme der besonderen Aufgaben für den Evakuierungsfall erfolgt zumeist im 
Rahmen einer  Unterweisung durch die Unternehmerin oder den Unternehmer.
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